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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

04.02.1975 

Geschäftszahl 

1400/74 

Rechtssatz 

Die Rechtssprechung (siehe Vorjudikatur), daß im Fall einer Gütergemeinschaft die Einkünfte dem 
Betriebsinhaber allein zufließen, gilt auch, wenn der Mann, der Steuerberater ist, und die Frau auf Grund 
bestehender Ehepakte die Steuerberatungskanzlei gemeinsam gegen Leibrente übertragen. Die zufließenden 
Leibrenten sind in einem solchen Fall steuerlich NUR dem Mann zuzurechnen. 


